
Häufig gestellte Fragen zum

Winterdienst

Info

WOHIN MIT SCHNEE UND STREUMITTELRESTEN?

Schnee und Eis von privaten Grundstücken dürfen nicht 
auf Geh- und Radwegen sowie der Fahrbahn, sondern 
lediglich auf den an die Fahrbahn angrenzenden Teil des 
Gehweges oder no�alls auf dem Fahrbahnrand 
abgelagert werden. Fußgänger und Fahrverkehr dürfen 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder 
behindert werden. Mit salzhal�gen oder sons�gen 
au�auenden Mi�eln versetzter Schnee darf nicht auf 
Baumscheiben oder Grünflächen gelagert werden. Die 
Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten 
sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis 
dürfen nicht auf die Straße gescha� werden.

WAS, WENN NICHT GERÄUMT WIRD?

Der Anlieger kann schadensersatzpflich�g werden, 
wenn er seinen Winterdienstpflichten nicht nachkommt 
und aus diesem Grund ein Passant fällt und sich verletzt. 
Darüber hinaus hat die Stadt die Möglichkeit, mit der 
Festsetzung eines Bußgeldes einzugreifen und die 
Erfüllung der Pflichten durchzusetzen. Diese Pflicht 
besteht im Übrigen auch dann, wenn der Anlieger 
aufgrund einer Gebrechlichkeit, Urlaub, Krankheit, 
seiner Berufstä�gkeit oder aus anderen Gründen nicht 
in der Lage ist, selbst zu räumen oder zu streuen. Er 
muss in diesen Fällen dafür sorgen, dass sich jemand 
anderes darum kümmert.

WEITERE INFORMATIONEN

Die ausführlichen Regelungen können Sie der Verord-
nung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentli-
chen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter in der Stadt Senden entnehmen. Diese finden Sie 
auf unserer Homepage www.stadt-senden.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 07307/945-
1130 oder- 1131 zur Verfügung.

www.stadt-senden.de Fo
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WER IST ZUM WINTERDIENST AUF DEN 
GEHWEGEN VERPFLICHTET?

Auf sämtlichen Gehwegen ist die Winterdienstverpflich-
tung auf die Eigentümer (Anlieger) der an die Straße 
angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstü-
cke übertragen. Können die Winterdienstarbeiten 
aufgrund von Berufstä�gkeit oder anderer Einschrän-
kungen nicht oder nur unzureichend selbst ausgeführt 
werden, ist durch die Anlieger sicher zu stellen, dass 
andere Personen diese Aufgaben übernehmen. 

WIE MUSS DER WINTERDIENST AUF DEN 
GEHWEGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN?

Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m vom 
Schnee freizuhalten; bei Eis- und Schneeglä�e ist das 
Streuen von abstumpfenden Mi�eln (z.B. Sand, Split) 
gesta�et. Die Verwendung von Salz oder sons�gen 
au�auenden Stoffen ist grundsätzlich verboten. 
Streusalz darf nur in klima�schen Ausnahmefällen 
verwendet werden, wie z.B. bei Eisregen sowie an 
gefährlichen Stellen wie Treppen, Rampen, Brückenauf- 
oder abgängen, starken Gefäll- bzw. Steigungsstrecken. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit 
Salz bestreut werden.

WIE MUSS DER WINTERDIENST AUF DEN STRAßEN 
DURCHGEFÜHRT WERDEN?

Ist die Fahrbahnreinigung auf die Anlieger übertragen, 
sind die Winterdienstarbeiten bis zur Straßenmi�e 
durchzuführen. So sind bei Eis- und Schneeglä�e die 
Fahrbahnen jeweils bis zur Mi�e der Fahrbahn zu 
bestreuen, wobei abstumpfende Mi�el zu verwenden 
sind. Au�auende Mi�el sind nur in Ausnahmefällen 
(Eisregen etc.) zulässig.

WANN MUSS DER WINTERDIENST DURCHGEFÜHRT 
WERDEN?

In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glä�e sind unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glä�e zu 
besei�gen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glä�e sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 8.30 Uhr des folgenden Tages zu 
besei�gen. 

WER IST ZUM WINTERDIENST AUF DEN STRAßEN 
VERPFLICHTET?

Der Winterdienst durch die Stadt Senden ist auf die 
Straßen beschränkt, die als verkehrswich�g und 
gleichzei�g als gefährlich einzustufen sind (unfal-
lträch�ge Straßen, Einmündungen, Brücken, Kreuzun-
gen, Haupt- und Erschließungsstraßen,  Geh- und 
Radwege,  Gefällstrecken).
Auf allen anderen Straßen ist die Winterdienstverpflich-
tung auf die Eigentümer der an die Straße angrenzen-
den Grundstücke übertragen (§ 4 VO über die Reinhal-
tung und Reinigung öffentlicher Straßen und Sicherung 
der Gehbahnen im Winter)


